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Die Uno-Kinderrechtskonvention  
(wichtigste Artikel): 

 
Artikel 2 

1. Die Vertragsstaaten achten die in diesem Übereinkommen festgelegten Rechte und ge-
währleisten sie jedem ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Kind ohne jede Diskriminierung 
unabhängig von der Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, der Religion, der 
politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen, ethnischen oder sozialen Herkunft, 
des Vermögens, einer Behinderung, der Geburt oder des sonstigen Status des Kindes, sei-
ner Eltern oder seines Vormunds. 

2. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Massnahmen, um sicherzustellen, dass das 
Kind vor allen Formen der. Diskriminierung oder Bestrafung wegen des Status, der Tätigkei-
ten, der Meinungsäusserungen oder der Weltanschauung seiner Eltern, seines Vormunds 
oder seiner Familienangehörigen geschützt wird 

 
Artikel 6 

1. Die Vertragsstaaten erkennen an, dass jedes Kind ein angeborenes Recht auf Leben hat. 
2. Die Vertragsstaaten gewährleisten in grösstmöglichem Umfang das Überleben und die 

Entwicklung des Kindes. 
 

Artikel 7 
1. Das Kind ist unverzüglich nach seiner Geburt in ein Register einzutragen und hat das Recht 

auf einen Namen von Geburt an, das Recht, eine Staatsangehörigkeit zu erwerben, und 
soweit möglich das Recht, seine Eltern zu kennen und von Ihnen betreut zu werden. 

2. Die Vertragsstaaten stellen die Verwirklichung dieser Rechte im Einklang mit ihrem inner-
staatlichen Recht und mit ihren Verpflichtungen aufgrund der einschlägigen internationalen 
Übereinkünfte in diesem Bereich sicher, insbesondere für den Fall, dass das Kind sonst 
staatenlos wäre. 

 
Artikel 9 

1. Die Vertragsstaaten stellen sicher, dass ein Kind nicht gegen den Willen seiner Eltern von 
diesen getrennt wird, es sei denn, dass die zuständigen Behörden in einer gerichtlich nach-
prüfbaren Entscheidung nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren 
bestimmen dass diese Trennung zum Wohl des Kindes notwendig ist. Eine solche Ent-
scheidung kann im Einzelfall notwendig werden, wie etwa wenn das Kind durch die Eltern. 
misshandelt oder vernachlässigt wird oder wenn bei getrennt lebenden Eltern eine Ent-
scheidung über den Aufenthaltsort des Kindes zu treffen ist. 

2. In Verfahren nach Absatz 1 ist allen Beteiligten Gelegenheit zu geben, am Verfahren teilzu-
nehmen und ihre Meinung zu äussern. 

3. Die Vertragsstaaten achten das Recht des Kindes, das von einem oder beiden Elternteilen 
getrennt ist, regelmässige persönliche Beziehungen und unmittelbare Kontakte zu beiden 
Elternteilen zu pflegen, soweit dies nicht dem Wohl des Kindes widerspricht. 

4. Ist die Trennung Folge einer von einem Vertragsstaat eingeleiteten Massnahme, wie etwa 
einer Freiheitsentziehung, Freiheitsstrafe, Landesverweisung oder Abschiebung oder des 
Todes eines oder beider Elternteile oder des Kindes (auch eines Todes, der aus irgendei-
nem Grund eintritt, während der Betreffende sich in staatlichem Gewahrsam befindet), so 
erteilt der Vertragsstaat auf Antrag den Eltern, dem Kind oder gegebenenfalls einem ande-
ren Familienangehörigen die wesentlichen Auskünfte über den Verbleib des oder der abwe-
senden Familienangehörigen, sofern dies nicht dem Wohl des Kindes abträglich wäre. Die 
Vertragsstaaten stellen ferner sicher, dass allein die Stellung eines solchen Antrags keine 
nachteiligen Folgen für den oder die Betroffenen hat. 

 
Artikel 12 

1. Die Vertragsstaaten sichern dem Kind, das fähig ist, sich eine eigene Meinung zu bilden, 
das Recht zu, diese Meinung in allen das Kind berührenden Angelegenheiten frei zu äus-
sern, und berücksichtigen die Meinung des Kindes angemessen und entsprechend seinem 
Alter und seiner Reife. 

2. Zu diesem Zweck wird dem Kind insbesondere Gelegenheit gegeben, in allen das Kind 
berührenden Gerichts- oder Verwaltungsverfahren entweder unmittelbar oder durch einen 
Vertreter oder eine geeignete Stelle im Einklang mit den innerstaatlichen Verfahrensvor-
schriften gehört zu werden. 
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Artikel 14 
1. Die Vertragsstaaten achten das Recht des Kindes auf Gedanken-, Gewissens- und Religi-

onsfreiheit. 
2. Die Vertragsstaaten achten die Rechte und Pflichten der Eltern und gegebenenfalls des 

Vormunds, das Kind bei der Ausübung dieses Rechts in einer seiner Entwicklung entspre-
chenden Weise zu leiten. 

3. Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekunden, darf nur den gesetzlich 
vorgesehenen Einschränkungen unterworfen werden, die zum Schutz der öffentlichen Si-
cherheit, Ordnung, Gesundheit oder Sittlichkeit oder der Grundrechte und -freiheiten ande-
rer erforderlich sind. 

 
Artikel 15 

1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an, sich frei mit anderen zusammen-
zuschliessen und sich friedlich zu versammeln. 

2. Die Ausübung dieses Rechts darf keinen anderen als den gesetzlich vorgesehenen Ein-
schränkungen unterworfen werden, die in einer demokratischen Gesellschaft im Interesse 
der nationalen oder der öffentlichen Sicherheit, der öffentlichen Ordnung (ordre public), zum 
Schutz der Volksgesundheit oder der öffentlichen Sittlichkeit oder zum Schutz der Rechte 
und Freiheiten anderer notwendig sind. 

 
Artikel 16 

1. Kein Kind darf willkürlichen oder rechtswidrigen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, 
seine Wohnung oder seinen Schrittverkehr oder rechtswidrigen Beeinträchtigungen seiner 
Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. 

2. Das Kind hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigun-
gen. 

 
Artikel 19 

1. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und 
Bildungsmassnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger Gewaltan-
wendung, Schadenszufügung oder Misshandlung, vor Verwahrlosung oder Vernachlässi-
gung, vor schlechter Behandlung oder Ausbeutung einschliesslich des sexuellen Miss-
brauchs zu schützen, solange es sich in der Obhut der Eltern oder eines Elternteils, eines 
Vormunds oder anderen gesetzlichen Vertreters oder einer anderen Person befindet, die 
das Kind betreut. 

2. Diverse Schutzmassnahmen sollen je nach den Gegebenheiten wirksame Verfahren zur 
Aufstellung von Sozialprogrammen enthalten, die dem Kind und denen, die es betreuen, die 
erforderliche Unterstützung gewähren und andere Formen der Vorbeugung vorsehen sowie 
Massnahme zur Aufdeckung, Meldung, Weiterverweisung, Untersuchung, Behandlung und 
Nachbetreuung in den in Absatz 1 beschriebenen Fällen schlechter Behandlung von Kin-
dern und gegebenenfalls für das Einschreiten der Gerichte. 

 
Artikel 24 

1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf das erreichbare Höchstmass an 
Gesundheit an sowie auf Inanspruchnahme von Einrichtungen zur Behandlung von Krank-
heiten und zur Wiederherstellung der Gesundheit. Die Vertragsstaaten bemühen sich si-
cherzustellen, dass keinem Kind das Recht auf Zugang zu derartigen Gesundheitsdiensten 
vorenthalten wird. 

2. Die Vertragsstaaten bemühen sich, die volle Verwirklichung dieses Rechts sicherzustellen, 
und treffen insbesondere geeignete Massnahmen, um 
a) die Säuglings- und Kindersterblichkeit zu verringern; 
b) sicherzustellen, dass alle Kinder die notwendige ärztliche Hilfe und Gesundheitsfürsor-

ge erhalten, wobei besonderer Nachdruck auf den Ausbau der gesundheitlichen Grund-
versorgung gelegt wird; 

c) Krankheiten sowie Unter- und Fehlernährung auch im Rahmen der gesundheitlichen 
Grundversorgung zu bekämpfen, unter anderem durch den Einsatz leicht zugänglicher 
Technik und durch die Bereitstellung ausreichender vollwertiger Nahrungsmittel und 
sauberen Trinkwassers, wobei die Gefahren und Risiken der Umweltverschmutzung zu 
berücksichtigen sind; 

d) eine angemessene Gesundheitsfürsorge für Mütter vor und nach der Entbindung si-
cherzustellen; 
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e) sicherzustellen, dass allen Teilen der Gesellschaft, insbesondere Eltern und Kindern, 
Grundkenntnisse über die Gesundheit und Ernährung des Kindes, die Vorteile des Stil-
lens, die Hygiene und die Sauberhaltung der Umwelt sowie die Unfallverhütung vermit-
telt werden, dass sie Zugang zu der entsprechenden Schulung haben und dass sie bei 
der Anwendung dieser Grundkenntnisse Unterstützung erhalten; 

f) die Gesundheitsvorsorge, die Elternberatung sowie die Aufklärung und die Dienste auf 
dem Gebiet der Familienplanung auszubauen. 

3. Die Vertragsstaaten treffen alle wirksamen und geeigneten Massnahmen, um überlieferte 
Bräuche, die für die Gesundheit der Kinder schädlich. sind, abzuschaffen. 

4. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die internationale Zusammenarbeit zu unterstützen 
und zu fördern, um fortschreitend die volle Verwirklichung des in diesem Artikel anerkann-
ten Rechts zu erreichen. Dabei sind die Bedürfnisse der Entwicklungsländer besonders zu 
berücksichtigen. 

 
Artikel 27 

1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht jedes Kindes auf einen seiner körperlichen, geisti-
gen, seelischen, sittlichen und sozialen Entwicklung angemessenen Lebensstandard an. 

2. Es ist in erster Linie Aufgabe der Eltern oder anderer für das Kind verantwortlicher Perso-
nen, im. Rahmen ihrer Fähigkeiten und finanziellen Möglichkeiten die für die Entwicklung 
des Kindes notwendigen Lebensbedingungen sicherzustellen. 

3. Die Vertragsstaaten treffen gemäss ihren innerstaatlichen Verhältnissen und im Rahmen 
ihrer Mittel geeignete Massnahmen, um den Eltern und anderen für das Kind verantwortli-
chen Personen bei der Verwirklichung dieses Rechts zu helfen, und sehen bei Bedürftigkeit 
materielle Hilfs- und Unterstützungsprogramme insbesondere im Hinblick auf Ernährung, 
Bekleidung und Wohnung vor. 

4. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Massnahmen, um die Geltendmachung von 
Unterhaltsansprüchen des Kindes gegenüber den Eltern oder anderen finanziell für das 
Kind verantwortlichen Personen sowohl innerhalb des Vertragsstaats als auch im Ausland 
sicherzustellen. Insbesondere fördern die Vertragsstaaten, wenn die für das Kind finanziell 
verantwortliche Person in einem anderen Staat lebt als das Kind, den Beitritt zu internatio-
nalen Übereinkünften oder den Abschluss solcher Übereinkünfte sowie andere geeignete 
Regelungen. 

 
Artikel 28 

1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Bildung an; um die Verwirklichung 
dieses Rechts auf der Grundlage der Chancengleichheit fortschreitend zu erreichen, wer-
den sie insbesondere 
a) den Besuch der Grundschule für alle zur Pflicht und unentgeltlich machen; 
b) die Entwicklung verschiedener Formen der weiterführenden Schulen allgemeinbilden-

der und berufsbildender Art fördern, sie allen Kindern verfügbar und zugänglich machen 
und geeignete Massnahmen wie die Einführung der Unentgeltlichkeit und die Bereitstel-
lung. finanzieller Unterstützung bei Bedürftigkeit treffen; 

c) allen entsprechend ihren Fähigkeiten den Zugang zu den Hochschulen mit allen geeig-
neten Mitteln ermöglichen; 

d) Bildungs- und Berufsberatung allen Kindern verfügbar und zugänglich machen; 
e) Massnahmen treffen, die den regelmässigen Schulbesuch fördern und den Anteil derje-

nigen, welche die Schule vorzeitig verlassen, verringern. 
2. Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Massnahmen, um sicherzustellen, dass die 

Disziplin in der Schule in einer Weise gewahrt wird, die der Menschenwürde des Kindes 
entspricht und im Einklang mit diesem Übereinkommen steht. 

3. Die Vertragsstaaten fördern die internationale Zusammenarbeit im Bildungswesen, insbe-
sondere um zur Beseitigung von Unwissenheit und Analphabetentum in der Welt beizutra-
gen und den Zugang zu wissenschaftlichen und technischen Kenntnissen und modernen 
Unterrichtsmethoden zu erleichtern. Dabei sind die Bedürfnisse der Entwicklungsländer be-
sonders zu berücksichtigen. 

 
Artikel 30 

In Staaten, in denen es ethnische, religiöse oder sprachliche Minderheiten oder Ureinwohner 
gibt, darf einem Kind, das einer solchen Minderheit angehört oder Ureinwohner ist, nicht das 
Recht vorenthalten werden, in Gemeinschaft mit anderen Angehörigen seiner Gruppe seine 
eigene Kultur zu pflegen, sich zu seiner eigenen Religion zu bekennen und sie auszuüben oder 
seine eigene Sprache zu verwenden. 
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Artikel 31 
1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Ruhe und Freizeit an, auf Spiel 

und altersgemässe aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am kulturellen und künstleri-
schen Leben. 

2. Die Vertragsstaaten achten und fördern das Recht des Kindes auf volle Beteiligung am 
kulturellen und künstlerischen Leben und fördern die Bereitstellung geeigneter und gleicher 
Möglichkeiten für die kulturelle und künstlerische Betätigung sowie für aktive Erholung und 
Freizeitbeschäftigung. 

 
Artikel 32 

1. Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes an, vor wirtschaftlicher Ausbeutung 
geschützt und nicht zu einer Arbeit herangezogen zu werden, die Gefahren mit sich brin-
gen, die Erziehung des Kindes behindern oder die Gesundheit des Kindes oder seine kör-
perliche, geistige, seelische, sittliche oder soziale Entwicklung schädigen könnte. 

2. Die Vertragsstaaten treffen Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial- und Bildungsmassnah-
men, um die Durchführung dieses Artikels sicherzustellen. Zu diesem Zweck und unter Be-
rücksichtigung der einschlägigen Bestimmungen anderer internationaler Übereinkünfte 
werden die Vertragsstaaten insbesondere 
a) ein oder mehrere Mindestalter für die Zulassung zur Arbeit festlegen; 
b) eine angemessene Regelung der Arbeitszeit und der Arbeitsbedingungen vorsehen; 
c) angemessene Strafen oder andere Sanktionen zur wirksamen Durchsetzung dieses Ar-

tikels vorsehen. 
 

Artikel 33 
Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Massnahmen einschliesslich Gesetzgebungs-, Ver-
waltungs-, Sozial- und Bildungsmassnahmen, um Kinder vor dem unerlaubten Gebrauch von 
Suchtstoffen und psychotropen Stoffen im Sinne der diesbezüglichen internationalen Überein-
künfte zu schützen und den Einsatz von Kindern bei der unerlaubten Herstellung dieser Stoffe 
und beim unerlaubten Verkehr mit diesen Stoffen zu verhindern. 
 

Artikel 34 
Die Vertragsstaaten verpflichten sich, das Kind vor allen Formen sexueller Ausbeutung und 
sexuellen Missbrauchs zu schützen. Zu diesem Zweck treffen die Vertragsstaaten insbesondere 
alle geeigneten innerstaatlichen, zweiseitigen und mehrseitigen Massnahmen, um zu verhin-
dern, dass Kinder 
a) zur Beteiligung an rechtswidrigen sexuellen Handlungen verleitet oder gezwungen werden; 
b) für die Prostitution oder andere rechtswidrige sexuelle Praktiken ausgebeutet werden; 
c) für pornographische Darbietungen und Darstellungen ausgebeutet werden. 
 

Artikel 38 
1. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, die für sie verbindlichen Regeln des in bewaffneten 

Konflikten anwendbaren humanitären Völkerrechts, die für das Kind Bedeutung haben, zu 
beachten und für deren Beachtung zu sorgen. 

2. Die Vertragsstaaten treffen alle durchführbaren Massnahmen, um sicherzustellen, dass 
Personen, die das fünfzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nicht unmittelbar an 
Feindseligkeiten teilnehmen. 

3. Die Vertragsstaaten nehmen davon Abstand, Personen, die das fünfzehnte Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben zu ihren Streitkräften einzuziehen. Werden Personen zu den 
Streitkräften eingezogen, die zwar das fünfzehnte, nicht aber das achtzehnte Lebensjahr 
vollendet haben, so bemühen sich die Vertragsstaaten, vorrangig die jeweils ältesten einzu-
ziehen. 

4. Im Einklang mit ihren Verpflichtungen nach dem humanitären Völkerrecht, die Zivilbevölke-
rung in bewaffneten Konflikten zu schützen, treffen die Vertragsstaaten alle durchführbaren 
Massnahmen, um sicherzustellen, dass von einem bewaffneten Konflikt betroffene Kinder 
geschützt und betreut werden. 
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